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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXJ.{XXXXXXX 
XXX übel' Maßnahmen auf dem Gebiete des 
Bewertungsrechtes (Bl:.wel'tqJlgsgesetz-Novelle 

- 1970) 

Artikel J 
Das Bewertungsgesetz 1955, BGBl. Nr. 14~, 

in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. H~/ 
1963 und BGBl. Nr. 181/1965 wird ge~nqen wie 

höhe!', so ist d!;J' n;JchgQwie~en~ g~meine Wert 
zug.r1,lQd" ?:1J, l,eg"I!. 

(4) Beruhen die wieqerÄl!flJ'cllden NlJ,tzuQgen 
oder Leistungen aqf der Q'P~rl!\ss.ung V(m Re!f.t
ten im Sinne des § 69 Z. 6 oder auf der P~er.,. 
l~mmg VOll gewefl?liffiell l;rf;thrung~n u..n,d von 
Ber!:!cht~gull~~q Q'4~r ~ufqer Ge~~~qul1~ der Ver
wertung solcher R,eQrte, sC> gilt i!Js gemeiner 
Wertc\er gesal1lt~n N\Jtz1-\llgt:n tlnd te!s~ungen 
d<J,s FünHache des Jahre~wertes." 

folgt: I 3. § 16 Abs. 21,lnd 3 haben zu l;j.uten: 

1. § 14 4p$, ~ ha~ zu l;1,uten: ,,(2) Als Wert ist i!-n~~nel1fnen b.ei einem 
A,lter 

,,(3) Der Wert unverzinslicher befristeter For~ 
derungen oder Schulden ist der Betrag, der nach 1. bis zu 15 Jolhren das 18fache, 
Aibzug vOn Jahres~insen in Höpe von 5·5 v. H. 2. von mehr als 15 bis 25 Jahren das 17f:J.che, 
des Nennwtlnes bis zur F~mgkeit verbleibt." 3. von mehr ~ls 25 b~s 3S Ja,hrell d~s 1 Ma9:le, 

4. § l~ ha,t Z\l l'lut~n: 

,,§ 15. Kap i tal wer t von w i oe der k eh" 
r ·e n 4 e n Nut z u n gen und Lei s tu n

gen 

(1) D~r G~~flmtwen vog Nutzungen oder Lei
smng~n, di~ ~~f~~s~immte Zei~ beschränkt sil1d, 
ist dle ~UIJlrp.(! qer einzelnen' J ahresw(!rteabzüg
lieh der Zwisch!,:ni;insen unter Berücksichtigung 
von Zinseszinsen. Ua,hei ist von einem Zinssatz 
in Höhe von 5·5 v. H. auszugehen. Der Gesamt
wert darf das Achtzehnfache des Jahre~wertes 
nicht übersteigen. Ist die Dauer des Rechtes 
außerdem durch das Leben eiher oder mehrerer 
Pel'sonen bedip.gt, so d"rf !=ler l1ach § 16 zu pe
reclInep.de K~p-it;l!w~rt ni<;ht üb~rschrittell wer" 
den. 

(~) Immerwährende Nutzungen oder Leistun
gen' sip.d mit dem Achtzehnfachen des Jahres
wer!es, Nutz-qn,gen oder Leistungen von unbe
s~immter Datler vorbehaltlich des § 16 mit dem 
N~unfachendes Jahreswertes zu bewerten. 

(3) Ist der gemeine Wert der ges;t~ten Nutzun
gen oder Leistungen nachweislich geringer oder 

4. von m~r als 35 bis 45 JahreIl das l5faclIe, 
5. von mehr als 45 bis 50 hhren 4as 1-4f~IDe, 
6. von mehr als 50 'his 55 Jahren das 13fache, 
7. von mehr als 55 I:>i-s 60 Jahren das 1 Hache, 
8. von mehr als 60 bis 65 Jahren das 9fache, 
9. von mehr als 65 bis 70 Jahren -das 7fache, 

10. von mehr als 70 bis 75 Jahren das sfache, 
11. von mehr als 75 bis 80 Jahren das 3fache, 
12. von!I1ehr als 80 J<J,nren das 2f~che des Wertes 
der einjährigen Nutzung. -

(3) Hat ein-e nach Abs. 2 bewertete Nutzung 
oder Leistung im Falle der 

Z. 1 ni9:lt mehr als 9 Ja~re, 
Z. 2 und 3 nicht mehr als 8 Jahre, 
Z. 4 und 5 nicht mehr als 7 Jahre, 
Z. 6 nicht mehr a15 6 Jahre, 
Z. 7 nicht mehr als 5 jahre, 
Z. 8 und 9 nicht mehr als 4 Jahre, 
Z. 10 nicht mehl' als 3 Jahre, 
Z. 11 nicht rpehr als 2 Jahre 

bestandeIl, und beruhtQer Wegf;tU auf dem Tod 
des Berechtjgtell oder Verpflichteten, so ist die 
Festsetzl!p.g der nicht laufep.d veranlagtel1 ~teuern 
auf Antra.g nach der wirklichen -Dal1er der 
Nutzung oder Leistung zu berichtigen. § 5 Abs. 2 
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2 150 der Beilagen 

zweiter, und dritter Satz gelten entsprechend. Ist 
eine Last weggefallen,so bedarfdid~eriehtigung 
keines Antrages." 

4. § 17 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der einjährige Betrag der Nutzung ei~er 
Geldsumme ist, wenn kein al1!derer Wert fest
steht, mit 5·5 v. H. anzunehmen." 

5. § 20 Ahs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 

,,1. in Zeit abständen von je neun Jahren für 
die wirtschaftlichen Einheiten des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens und des Grund
vermögens, für die Betrieb$ßrundstücke und die. 
Gewerbeberechtigungen;". 

6. § 21 A:bs. 1, 2 unld 3 haben zu lauten: 

,,(1) Der Einheitswert wird neu festgestellt, 
1. wenn der gemäß § 25 abgerundete Wert, 

der sich für den Beginn eines Kalenderjahres 
ergibt, 

a) bei den wirtschaftlichen Einheiten und 
Untereinheiten des Grundbesitzes entweder 
um mehr als ein Zehntel, mindestens aber 
um 2000 S, oder um mehr als 100.000 S, 

b) bei einem gewerblichen Betrieb oder bei 
einer Gewerbeberechtigung (§ 61) entweder 
um mehr ah ein Fünftel, mindestens aber 
um 50.000 S, öder um mehr als 1,000.000·S 

von dem zum letzten Feststellungszeitpunkt fest
gestellten Einheitswert abweicht (Wertfortschrei
bung) oder 

2. wenn die Art des Bewertungsgegenstandes 
von der zuletzt im Einheitswertbescheid fest
gestellten Art abweicht (Artfortschreibung). 

(~) Die im Abs. 1 Z. 1 festgesetzten Wert
grenzen sind nicht zu beachten, wenn 

1. für einen Teil des Bewertungsgegenstandes 
. ein Grund für eine Abgabenbefreiung eintritt 
oder wegfällt oder 

2. bei einem gewerblichen Betrieb die steuer
liche Zurechnung geändert wird. 

(3) Fällt eine wirtschaftliche Einheit oder 
Untereinheit, für die ein Einheitswert bereits 
festgestellt ist, weg oder ist gemäß § 25 ein Ein
heitswert nicht mehr festzustellen oder tritt für 
den ganzen Steuergegenstandeine Steuerbefrei
ung ein, so ist der Einheitswert auf den Wert 
Null fortzuschreiben." 

7. § 25 ha~ zu lauten: 

,,§ 25. A b run cl u n g der Ein h e i t s wer t e 
und Nie h tf e s t s tell u n g ger i n g füg i

ger Ei nh e i t s wer t e 

Die Einheitswerte sin:d auf volle 1000 S nach 
unten abzurunden. Einheitswerte, deren Höhe 

.1. beim land- und forstwirtschaftlichen Ver
mögen sowie . bei . den - 'Betriebsgruridstüdten 
gemäß § 60 Abs. 1 Z. i geringer ist als 2000 S 
und· 

2. beim Grundvermögen sowie bei den Be
triebs grundstücken gemäß § 60 Abs. 1 Z. 1 gerin
ger ist als 5000 S, 
sind nicht festzustellen." 

8. Im § 30 Abs. 2 ist folgende neue Z. 3 a ein
zufügen: 

,,3 a. der den Vergleichswert übersteigende 
Teil des Wohnungswertes gemäß § 33 Abs. 2,". 

9. § 33 hat zu lauten: 

,,§ 33. W 0 h nun g s wer t 

(1) Wohnungswert ist der Wert der Gebäude 
oder Gebäudeteile, die dem Betriebsinhaber , 
seinen Familienangehörigen, den/Ausnehmern 
und den überwiegend im Haushalt des Betriebs
inhabers beschäftigten Personen als Wohnung 
dienen. Der Wohnungswert- ist Bestandteil des 
Vergleichswertes (§ 39). 

(2) Übersteigt jedoch der nach den Vorschrif
ten über die Bewertung von bebauten Grund
stücken zu ermittelnde Wohnungswert bei land
wirtschaftlich genutzten Flächen 20 v. H. 
und bei weinbaumäßig genutzten Flächen 
15 v. H. des Vergleichswertes, so ist der 
übersteigende Teil des Wohnungswertes als 
sonstiges bebautes Grundstück(§ 54 Abs. 1 Z. 5) 
dem Grundvermögen zuzurechnen. 

(3) Bei der Ermittlung des Wohnungswertes 
sind, wenn der Hauptfeststellungszeitpunkt für 
das Grundvermögen von dem Hauptfeststel
lungszeitpunkt für das land- und forstwirtschaft
liche Vermögen abweicht, die Wertverhältnisse 
vom vorhergehenden Hauptfeststellungszeit
punkt für das Grundvermögen zugrunde zu 
legen; der zu diesem Zeitpunkt ermittelte Woh
nungswert gilt, soweit nicht Fortschreibungen 
oder Nachfeststellungen vorzunehmen sind, bis 
zum nächstfolgenden Hauptfeststellungszeit
punkt der Einheitswerte des land- und forst
wirtschafltichen Vermögens."· 

10. § 37 hat zu lauten: 

,,§ 37. G a n g d er B ewe r tun g 

Zur Feststellung des Einheitswertes wird für 
alle landwirtschaftlichen Betriebe der Vergleichs
wert nach den §§ 38 und 39 ermittelt. Bei Vor
liegen der Voraussetzungen des § 40 ist der Ver
gleichswert durch einen Abschlag zu vermindern 
oder durch einen Zuschlag zu erhöhen. Unter
bleibt ein Abschlag oder ein Zuschlag, so ist Ein
heitswert der Vergleichswert, soweit nicht noch 
Grundstücksflächen nach § 31 Abs. 1 und 3 ei~
zubeziehen sind." 
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150 der Beilagen 3 

11. § 46 Abs. 3 Z. J:hat zu lauten: 

,,3. mit welchem Hektarsatz Mittelwald- und 
Niederwaldbetriebe, Schutz-: und Bannwälder 
und sonstige in der Bewirtschaftung ein- . 
geschränkte Wälder oder derartige Flächen inner
halb anderer Betriebe sowie Wälder mit nicht 
mehr als zehn Hektar Flächenausmaß anzusetzen' 
sind;". 

12. § 46 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Der ermittelte 'Ertragswert ist durch einen 
Abschlag zu vermindern oder durch einen. Zu
schlag zu erhöhen,. wenn die tatsächlichen Ver
hältnisse der im Abs. 4 zweiter bis vierter Satz 
bezeichneten Ertragsbedingungen von, den regel
mäßigen Verhältnissen, die bei der Feststellung 
der Hektarsätze unterstellt worden sind, wesent
lich abweichen und außerdem die Abweichung 
zu einer wesentlichen Minderung, oder Steigerung 
der Ertragsfähigkeit führt; § 40 Z. 2 gilt-ent
sprechend. Das Wohngebäude des· Betriebs
inhabers oder der seiner Wohnung dienende 
Gebäudeteil gehört abweichend von §32 Abs. 4 
nicht zum forstwirtschaftlichen Vermögen." 

13. § 49 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Das Wohngebäude des Betriebsinhabers 
oder der seiner Wohnung dienende Gebäudeteil 
gehört abweichen'd von § 32 Abs. 4 nicht zum 
gärtnerischen Vermögen." 

14. § 62 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. Wirtschafts güter, die nach § 69 Z. 6 nicht 
.zum sonstigen Vermögen gehören, insoweit sie 
nicht gegen Lizenz vergeben oder in sonstiger 
Weise einem Dritten gegen Entgelt zur Aus
nutzung überlassen werden." 

15. § 63 hat zu lauten: 

,,§ 63. Be g ü n s ti gun g f ü.r Sc ha c h t e 1-
g es e 11 s eh a f te n 

(1) Ist eine inländische Kapitalgesellschaft oder 
ein inländischer Versicherungsverein auf Gegen
seitigkeit nachweislich seit Beginn des Wirt
schaftsjahres, das dem. Feststelh.mgs:zeitpunkt 
vorangeht, ununterbrochen an dem Grund.: oder 
Stammkapital einer anderen inländischen Kapi
talgesellschaft in Form von Aktien oder Anteilen 
mindestens zu einem Viertel unmittelbar betei
ligt, so gehört die Beteiligung nicht zum gewerb
lichen Betrieb. Diese Begünstigung kommt jedoch 
i1Ur für solche Aktien oder Anteile in Betracht, 
die der inländischen Kapitalgesellschaft oder dem 
inländischen Versicherungsverein auf Gegen
seitigkeit ununterbrochen seit mindestens zwölf 
Monaten vor dem maßgebenden. Abschlußtag 
gehört haben. Ist ein Grund- oder Stammkapital 
nicht vorhanden, so ist die Beteiligung an dem 
Vermögen' maßgebend: 

(2) Erhöht sich innerhalb eines Wirtschafts
jahres eine gemäß Abs .. 1 begünstigte Schachtel
beteiligung dadurch, daß eine inländische Kapital
gesellschaft oder ein inländischer Versicherungs
verein auf Gegenseitigkeit. als Ersterwerber auf 
Grund einer Kapita1erhöhung neu ausgegebene 
Aktien oder Anteile der inländischen Kapital
gesellschaft, an dereri Grund- oder Stammkapital 
die Beteiligung besteht, übernimmt, so kann die 
Schachtelbegünstigungauch für die erworbenen 
neuen Aktien oder Anteile ohne Rücksicht auf 
die zeitliche Voraussetzung des Ahs. 1 zweiter 
Satz insoweit in Anspruch genommen werden, als 
der Nominalwert der erworbenen neuen Aktien 
oder Anteile den Vomhundertsatz nicht über
steigt, mit dem die erwerbende inlä"udische Kapi
talgesellschaft oder der inländische Versicherungs
verein auf Gegenseitigkeit zu Beginn des dem 
Feststellungszeitpunkt vorangegangenen Witt
schaftsjahres aIl} Grund- oder Stammkapital der 
die neuen Aktien oder Anteile ausgebenden 
inländischen Kapitalgesellschaft beteiligt war. 

(3) Die Vorschriften der Abs. 1 und 2 gelten 
entsprechend, wenn Betriebe von inländischen 
Körperschaften des öffentlichen Rechtes an inlän
dischen Kapitalgesellschaften beteiligt sind." 

16. § 69 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. Spareinlagen, Bankguthaben, Postscheck
guthaben und sonstige laufende Guthaben, 
inländische und ausländische Zahlungsmittel. 
Lauten die Beträge auf Schilling, so gehören sie 
bei natürlichen Personen nur insoweit zum son
stigen Vermögen, als sie insgesamt 25.000 S über
steigen;". 

17. § 69 Z. 6 hat zu lauten: 

,,6. Urheberrechte im Sinne des Urheberrechts
gesetzes vom 9. April 1936, BGBL Nr. 111, 
Erfindungen im Sinne des Patentgesetzes 1970, 
BGB!. Nr. 259, sowie sonstige gewerbliche 
Schutzrechte. Die ang~führten Wirtschaftsgüter 
gehören nicht zum sonstigen Vermögen, wenn 
sie bei unbeschränkter Vermögensteuerpflicht im 
Eigentum des Urhebers (Erfinders) und im Falle 
des Todes des Urhebers (Erfinders) im Eigentum 
seiner Kinder oder seines Ehegatten stehen;". 

18. § 69 Z. 9 hat zu lauten: 

,,9. Wirtschaftsgüter, die einem land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem gewerb
lichen Betrieb zu dienen bestimmt sind, tatsäch
lich an dem für die Veranlagung zur Vermögen
steuer maßgebenden Zeitpunkt aber einem der
artigen Be~rieb des Eigentümers niCht dienen, 
insoweit ihr gemeiner Wert insgesamt 20.000 S 
übersteigt;". 

2 
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4 150 der Beilagen 

19. § 69 Z. 12 hat zu lauten: 

,,12. Gegenstände aus edlem Metall, Schmuck
gegenstände, Luxusgegenstände und Antiquitä
ten, auch wenn sie zur Ausstattung der Woh
nung des Steuerpflichtigen gehören, insoweit ihr 
gemeiner Wert insgesamt 100.000 S übersteigtj". 

20. § 69 Z. 13 lit. b hat zu lauten: 

"b) die übrigen Kunstgegenstände und Samm
lungen, insoweit ihr gemeiner Wert ms
gesamt 200.000 S nicht ühersteigt." 

21. § 70 hat zu lauten: 

,,§ 70. Nie h t zum s 0 n s t i gen V e r
mögen gehörige Wirtschaftsgüter 

1. Ansprüche an Witwen-, Waisen- und Pen
sionskassen, die auf ein früheres Arbeits- oder 
Dienstverhältnis zurückzuführen sind; 

2. Leistungsansprüche jeder Art aus der inner
staatlichen oder einer fremdstaatlichen Sozial
versicherung sowie Ansprüche aus einer auf Ver
trag beruhenden Kranken- oder Unfallversiche
rung; 

3. Ansprüche auf Renten und ähnliche Bezüge, 
die mit Rücksicht auf ein früheres Arbeits- oder 
Dienstverhältnis gewährt werden; 

4. Ansprüche auf Renten aus Rentenversiche
rungen, wenn der Versicherungsnehmer das 
60. Lebensjahr vollendet hat oder voraussichtlich 
für mindestens drei Jahre erwerbsunfähig ist; 

5. Ansprüche auf gesetzliche Versorgungs
bezüge, ohne Rücksicht darauf, ob diese laufend 
oder in Form von Kapitalabfindungen gewährt 
werden; 

6. Ansprüche auf wiederkehrende" Leistungen 
aus den Versorgungs- und Unterstützungsein
richtungen der Kammern der freien Berufe; 

7. Ansprüche auf Renten, 
a) die auf gesetzlicher Unterhaltspflicht be

ruhen, 
b) die dem Steuerpflichtigen als Entschädigung 

für den durch Körperverletzung oder 
Krankheit herbeigeführten, gänzlichen oder 
teilweisen Verlust der Erwerbsfähigkeit 
zustehen. Das gleiche gilt für Ansprüche 
auf Renten, die den Angehörigen einer in 
dieser Weise geschädigten Person auf Grund 
der Schädigung zustehen; 

8. Ansprüche auf eine Kapitalabfindung, die 
dem Berechtigten an Stelle einer in Z. 3, 4, 6 
und 7 bezeichneten Rente zusteht; 

9. Hausrat und andere bewegliche körperliche 
Gegenstände, soweit sie nicht im § 69 besonders 
als zum sonstigen Vermögen gehörig bezeichnet 
sind." 

22. § 71 hat zu lauten: 

,,§ 71. S ti c h tag für die B ewe r tun g 
von Wertpapieren und Anteilen 

(1) Stichtag rUrdie Bewertung von Wert
papieren, Anteilen und Genußscheinen an 
Kapitalgesellschaften und Kapitalanlagefonds ist 
der 31. Dezember des Jahres, das dem für die 
Hauptveranlagung zur Vermögensteuer maß
gebenden Zeitpunkt vorangeht. 

(2) Der sich aus Abs. 1 ergebende Stichtag gilt 
auch für Neuveranlagungen und Nachveranla
gungen zur Verm"ögensteuer auf einen anderen 
Zeitpunkt. Werden nach dem im Abs. 1 bezeich
neten Zeitpunkt Schuldverschreibungen und bei 
Neugründung von Kapitalgesellschaften und 
Kapitalanlagefonds Anteile ausgegeben, so ist 
für deren Bewertung bei Neuveranlagungen und 
Nachveranlagungen zur Vermögensteuer Stichtag 
der der Ausgabe folgende 31. Dezember. Findet 
nach dem gemäß Abs. 1 maßgebenden Stichtag 
bei einer Kapitalgesellschaft eine Kapitalerhö
hung oder eine Kapitalherabsetzung statt oder 
werden neue Anteile an einem Kapitalanlagen
fonds ausgegeben, so ist bei Neuveranlagungen 
und Nachveranlagungen zur Vermögensteuer der 
der Ausgabe oder der Einziehung der Anteile 
folgende 31. Dezember Stichtag für die Bewer
tung aller Anteile und Genußscheine an dieser 
Kapitalgesellschaft oder an diesem Kapital
anlagefonds." 

23. Im § 78 ist folgender neuer Abs. 4 anzu
fügen: 

,,(4) Im Falle der Zusammenrechnung nach 
A bs. 1 oder Abs. 2 erhöhen sich die im § 69 Z. 9, 
12 und 13 angeführten Freibeträge auf den" 
doppelten Betrag." 

24. § 79 Abs. 2 Z. 6 hat zu lauten: 

,,6. Hypotheken und andere Forderungen oder 
Rechte, wenn sie durch inländischen Grundbesitz, 
durch inländische grundstücksgleiche Rechte oder 
durch Schiffe, die in ein inländisches Schiffsregi
ster eingetragen sind, unmittelbar oder mittelbar 
gesichert sind. Ausgenommen sind Anleihen und 
Forderungen, über die Teilschuldverschreibungen 
ausgegeben sind, sowie Pfandbriefe;". 

Artikel 11 

Das Bundesgesetz vom 23. Oktober 1968 über 
eine Verschiebung des Hauptfeststellungszeit
punktes der Einheitswerte, BGBl. Nr. 393, wird 
geändert wie folgt: 

1. § 1 lit. a hat zu lauten: 

"a) beim land- und forstwirtschaftlichen Ver
mögen und bei den Betriebsgrundstücken, 
die losgelöst von ihrer Zugehörigkeit zu 
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einem Betriebsvermögen einen land- und 
forstwirtsmaftlichen Betrieb bilden würden 
(§ 60 Abs. 1 Z. 2 des Bewertungsgesetzes 
1955), zum 1. Jänner 1973,". 

2. § 2 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten: 
"Die gemäß § 1 lit. a und b festgestellten Ein

heitswerte werden erst mit 1. Jänner 1974 wirk
sam." 

3. § 3 entfällt. 

ArtikellII 

(1) Die Bestimmungen des Artikels I Z. 1 bis 4, 
Z. 6 und Z. 14 bis 24 sind erstmalig auf Fest
stellungs- und Veranlagungszeitpunkte oder Vor-

gänge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
1970 liegen oder eintreten; bei jährlich veranlag
ten Abgaben sind sie erstmalig für das Kalender
jahr 1971 anzuwenden. 

(2) Die Bestimmungen des Artikels I Z. 7 
. bis 13 sind erstmalig bei der Hauptfeststellung 
der Einheitswerte des Grundbesitzes zum 1. Jän
ner 1973 und bei Fortschreibungen und Nach
feststellungen dieser Einheitswerte zum 1. Jän
ner 1974 anzuwenden. 

(3) Die Bestimmung~ndes Artikels. I Z. 5 
treten mit 1. Jänner 1973 in Kraft. 

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 

Erläuternde Bemerkungen 

Anläßlich der Beratungen im Finanz- und 
Budgetausschuß des Nationalrates über den 
Initiativantrag betreffend den Entwurf eines 
Bundesgesetzes, mit dem das Bewertungsgesetz 
1955 neuerlich abgeändert wird (Antrag 17/ A, 
Nr. 84 der Beilagen zu den stenographischen 
Protokollen des Nationalrates, XII. GP.), wurde 
der Wunsch geäußert, daß das Bundesministe-
rium für Finanzen eine Regierungsvorlage zur 
Abänderung des Bewertungsgesetzes 1955 aus
.arbeite und zur Begutachtung versende, um den 
zur Begutachtung berufenen Stellen die Mög
lichkeit einzuräumen, ihrerseits Einwendungen 
oder Anregungen vorzubringen und damit den 
Abgeordneten eine ausreichende Information zu 
verschaffen. Diesem Wunsch wird mit vorliegen
dem Entwurf Rechnung getragen. 

In diesem Zusammenhang darf bemerkt wer
den, daß einzelne Teile des Entwurfes bereits in 
der abgelaufenen Gesetzgebungsperiode einem 
Begutachtungsverfahren unterzogen wurden und 
auch Gegenstand einer Regierungsvorlage waren 
(1256 der Beilagen zu den stenographischen Pro
tokollen des Nationalrates, XI. GP.), die aller
dings in der abgelaufenen Gesetzgebungsperiode 
nicht mehr zur Behandlung gelangte. 

Eine Anzahl von Änderungswünschen konnte 
weder in der vorangeführten Regierungsvorlage 

. berücksichtigt werden noch ist ihnen im vorlie
genden Entwurf Rechnung getragen worden, da 
ihr Einbau in das Bewertungsgesetz aus budge
tären oder rechtlichen Erwägungen abzulehnen 
ist. 

Zum vorliegenden Entwurf wird im einzelnen 
bemerkt: 

Zu Artikel I Z. 1 bis 4: 

Die Vervielfacher des. § 15 und des § 16 
haben in vielen Fällen, zum Beispiel bei der 
Vergebührung von Mietverträgen, bei der Er
mittlung des Kapitalwertes der Ausgedingslei
stungen in der Landwirtschaft und bei der Be
wertung von Renten, zu Härten geführt. Es 
mußte daher nach den bisherigen gesetzlichen 
Bestimmungen in vielen Fällen an Stelle des 
Wertes, der sich durch die Vervielfachung er
gibt, nach den gesetzlichen Bestimmungen der 
gemeine Wert der Abgabenbemessung zugrunde 
gelegt werden. Da der Nachweis des gemeinen 
Wertes im Einzelfall auf große Schwierigkeiten 
stößt, erscheint es zweckmäßig, die Vervielfacher 
den derzeitigen wirtschaftlichen Verhältnissen 
anzupassen. Diese Vervielfacher beruhen derzeit 
auf der Unterstellung eines Zinssatzes von 4 v. H. 
Eine Änderung der bisherigen Vervielfacher be
dingt auch die Änderung des für die Wert
ermittlung maßgebenden Zinssatzes in den §§ 14 
bis 17 von bisher 4 v. H. auf 5'5 v. H. Durch 
die Senkung des gemäß § 15 Abs. 1 anzu
wendenden Höchstvervielfachers ergibt sich auch 
eine Gleichziehung mit dem Vervielfacher zur 
Ermittlung des für die Landwirtschaft maß
gebenden Ertragswertes des § 32 Abs. 2. 

Die vorgesehene Neufassung des § 15 Abs. 4 
steht im engen' Zusammenhang mit der Neu
fassung der Bestimmungen der §§ 62 Z. 2 und 69 
Z. 6. Hiedurch soll darüber hinaus eine ver
einfachte und zweckmäßigere Bewertung .aller 
jener wiederkehrenden Nutzungen und Leistun
gen bewirkt werden, die entweder auf Patenten, 
Urheberrechten und anderen gewerblichen 
Schutzrechten beruhen oder aber gewerbliche Er-
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fahrungen (zum Beispiel know how), Berechti
gungen bzw. die Gestattung der Verwertung 
solcher Rechte zum Inhalt haben. 

Zu Artikel I Z. 5: 

Da der bisher vorgesehene Hauptfeststellungs
zeitraum von sechs Jahren in keinem Falle ein
gehalten werden konnte, sieht vorliegender Ent
wurf eine Erstre<kunß dieses Zeitraumes auf neun 
Jahre vor. Diese Erstre<kung erweist sich vor 
allem aus verwaltungstechnischen Gründen er
forderlich, wobei allerdings in Kauf genommen 
werden muß, daß der längere Hauptfeststellungs
zeitraum mitunter" starke Einheitswertverände
rungen mit sich bringen wird. 

Zu Artikel I Z. 6 und 7: 

Die Abänderung der Wertgrenzen in den 
§§ 21 und 25 soll der Verwaltungsver!!infachung 
dienen. Die Feststellung von Einheitswerten beim 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögen unter 
2000 S und beim Grundvermögen unter 5000 S 
ist steuerlich nicht von Bedeutung. Es ist daher 
der damit verbundene Verwaltungsaufwand nicht 
zu rechtfertigen. 

Im § 21 soll durch die Neufassung die bis
heriße auf der Rechtsprechung des Verwaltungs
gerichtshofes beruhende Verwaltungsübung, wo
nach im Wege von Fortschreibungen auch unter
laufene Fehler berichtigt werden können, auch 
hinsichtlich der Artfortschreibung gesetzlich ein-
deutig begründet werden. " 

Zu Artikel I Z. 8: 

Die Neuregelung erweist sich durch die Ände
rung des § 33 (Z. 9)" als erforderlich. 

Zu Artikel I Z. 9: 

Im § 33 war bisher die Bestimmung über 
die Mindestbewertung landwirtschaftlicher Be
triebe und" der Betriebe des Weinbauvermögens 
enthalten. Darnach war der Wert des Wohn
gebäudes des Betriebsinhabers auf Grund der 
Vorschriften über die Bewertung von bebauten 
Grundstü<ken mit dem gemeinen Wert zu er
mitteln und nach Vornahme verschiedener Kür
zungen dem landwirtschaftlichen Vermögen zu
zurechnen. Hiedurch wurde eine Erhöhung des 
Einheitswertes und damit eine Erhöhung der 
Bemessungsgrundlage für die vom land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögen zu entrichtenden 
Abgaben und Beiträge bewirkt. Dies war so 
lange gerechtfertigt, als das land- und forstwirt
schaftliche Vermögen im wesentlichen nur mit 
jenen Abgaben belastet war, denen auch der 
übrige Grundbesitz unterlag. Durch die zusätz
liche Belastung des land- und forstwirtschaft 
lichen Vermögens mit einer Reihe von Abgaben 
und Beiträgen sozialversicherungsähnlichen 

Charakters entsanden Härten, weil die erwähn
ten Abgaben und Beiträge naturgemäß vom 
Ertragswert der ertragbringenden Flächen und 
nicht vom gemeinen Wert der Gebäude erhoben 
werden sollten. 

Bei der Hauptfeststellung der Einheitswerte 
1963 versuchte man, diesen Härten dadurch zu 
begegnen, daß der Wohnungswert verschiedenen 
Kürzungen unterworfen wurde. Diese Vorgangs
weise hat sich jedoch nur teilweise bewährt, da 
einerseits bei landwirtschaftlichem Kleinbesitz 
noch immer zahlreiche Mindestbewertungen er
folgten, andererseits die Bemessungsgrundlage 
insbesondere für die Grundsteuer ung!!recht
fertigt gekürzt wurde. 

Die vorliegende Neufassung des § 33 sieht 
vor, daß der einen durchschnittlichen Vom
hundertsatz (beim landwirtschaftlichen Vermögen 
20 v. H. und beim Weinbauvermögen 15 v. H. 
des Vergleichswertes) übersteigende Wohnungs
wert als sonstiges bebautes Grundstück dem 
Grundvermögen zuzurechnen ist. Dadurch wird 
der das Normalmaß übersteigende Wohnungs
wert aus der Bemessungsgrundlage für die vom 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögen zu ent
richtenden Abgaben und Beiträge eliminiert und 
die erwähnte Härte beseitigt. Hinsichtlich der 
Höhe der Abgaben, die auch vom übrigen 
Grundbesitz zu entrichten sind, treten dadurch 
kaum Änderungen ein, da der das No"rmalmaß 
übersteigende Wohnungswert im Rahmen di!s 
Grundvermögens diesen Abgaben unterliegt. 

Abs. 3 des neu gefaßten § 33 enthält für den 
Fall, daß der Hauptfeststellungszeitpunkt beim 
Grundvermögen von dem Hauptfeststellungszeit
punkt des land- undforstwirtschaftlichen Ver-: 
mögens abweicht, eine Regelung der der Be
wertung zugrunde zu legenden Wertverhältnisse. 

Zu Artikel I Z. 10: 

Die hier vorgesehene Änderung erweist sich 
durch die Neuregelung des § 33 (Z.9) als" not-
wendig." " 

Zu Artikel I Z. 11: 

Bisher war" es möglich, FOt:stbetriebe mit 
einem Flächenausmaß von nicht mehr als 3 ha 
Forstfläche einer vereinfachten Bewertung zu 
unterziehen. Diese Vorgangsweise hat sich sehr 
bewährt. Aus Gründen der Verwaltungsverein
fachung wird" nunmehr "vorgeschlagen, dieses 
Flächenausmaß auf 10 ha zu erweitern; hiedurch 
wird auch den bctroffenen Land": und Forst
wirten erspart, umfangreiche Fragebögen auszu
füllen. 

Zu Artikel I Z. 12 und 13: 

Die vorgesehenen Bestimmungen stehen 1m 
engen Zusammenhang mit der Neuregelung der 
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Mindestbewertung gemäß § 33 (Z. 9) 
sprechen überdies im überwiegenden 
bisherigen Verwaltungsübung. 

und ent- Zu Artikel I Z. 18 bis 20: 
Maß der Die Bestimmungen des § 69 Z. 9, 12 und 13 

enthalten zurzeit sogenannte Freigrenzen. Dies 
bewirkt, daß bei einem nur geringfügigen über-

Zu Artikel I Z. 14: schreiten dieser Freigrenzen der ganze Wert zur 
Diese Bestimmung steht im engen Zusammen- Vermögensteuer heranzuziehen ist. Der vorlie

hang mit der Neuregelung des § 69 Z. 6. Es ist gende Entwurf sieht eine Umwandlung die.ser 
beabsichtigt, in Hinkunft Patente, Urheberrechte Freigrenzen in angemessene. Freibeträge vor, wo
und gewerbliche Schutzrechte, soweit sie nicht bei im § 78 Abs. 4 (Z. 23) auch. geregelt wird, 
gegen Lizenz vergeben oder in sonstiger Weise daß in Fällen der Haushaltsbesteuerung diese 
einem Dritten gegen Entgelt zur Ausnutzung Freibeträge zu verdoppeln'sind. 
überlassen wurden, nicht mehr als Betriebsver- Zu § 69 Z. 12 (Z. 19) wäre noch zu bemerken, 
mögen zu erfassen. Hiedurch sollen die eigen- daß der vorliegende Entwurf eine Klarstellung 
genutzten Patente usw. in Hinkunft von jeder . der bisherigen etwas ungenauen Textierung d-es 
Vermögens besteuerung befreit werden. Gesetzes vorsieht. So soll eindeutig geklärt wer-

den, was als sonstiges Vermögen steuerpflichtig 
Zu Artikel I Z. 15: ist und was als Hausrat befreit ist. Es ergeben 

Bei einer Kapitalerhöhung, zu der auch eine sich in der Praxis immer wieder Schwierigkeiten, 
Kapitalberichtigung im Sinne des Kapitalberichti- wenn umfangreiche Geldmittel - teils nur zur 
gungsgesetzes vom 13. Juni 1967, BGBL Nr. 171, Kapitalsanlage - in Antiquitäten und anderen 
zu rechnen ist, soll für die Inanspruchnahme der Luxusgegenständen, wie wertvollen alten Möbeln, 
Schachtelbegünstigung bezüglich der jungen alten Waffen, alten Gläsern oder Porzellan oder 
Aktien oder neu ausgegebenen Anteile die Besitz- zum Beispiel in wertvollen älteren Teppichen, 
zeit der alten Aktien oder Anteile maßgebend angelegt und dann diese Gegenstände als Aus
sein, soweit die erworbenen jungen Aktien oder stattung der Wohnung deklariert wurden, wobei 

. neuen Anteile den Vomhundertsatz nicht über- die einzelnen Gegenstände weder als ausgespro
steigen, den die Beteiligung am Grund- oder chene Kunstgegenstände bezeichnet werden konn
Stammkapital bereits am Beginn des dem Fest- ten noch eine Sammlung im Sinne der Z. 13 
stellungszeitpunkt vorangegangenen Wirtschafts- lit. b vorlag. Selbstverständlich soll Hausrat im 
jahres ausgemacht hatte. weitesten Sinne nach wie vor von einer ver-
Zu Artikel I Z. 16: mögensteuerlichen Erfassung unberührt bleiben, 

wozu nebst Einrichtung, Geschirr, Wäsche und 
Die derzeitige Gesetzeslage sieht bezüglich Bekleidung auch technische Geräte, wie Fernseh

Spareinlagen usw., soweit sie auf Schilling lauten, apparate, Fotoapparate, Waschmaschinen usw., 
einen Freibetrag von 10.000 S vor, der sich auf zählen, ebenso auch übliche Bücherbestände, 
20.000 S erhöht, wenn mindestens die Hälfte Teppiche und ähnliches, sofern nicht die oben 
der Spareinlagen sechs Monate oder länger ge- erwähnten Voraussetzungen bezüglich Antiqui
bunden ist. Diese Regelung führte vor allem bei täten oder Luxusgegenstände zutreffen. 
Bausparguthaben unter anderem zu SChwierig- Zu § 69 Z. 13 (Z. 20) sei bemerkt, daß 
keiten, da infolge der verschiedentlich abgefaßten Gemälde, Aquarelle, Skulpturen und Plastiken 
Bausparverträge und ihrer festen Laufzeit auf- in der Regel unter den Begriff der Kunstgegen
wendige Prüfungen erforderlich waren. Es er- stände fallen. 
scheint daher zweckmäßig, diesen Freibetrag 
unter gleichzeitiger Anhebung auf 25.000 S zu 
vereinheitlichen. 

Zu Artikel I Z. 17: 

Durch die Neufassung dieser Bestimmung soll 
eine wesentliche vermögensteuerliche Begünsti
gung der in österreich unbeschränkt steuer
pflichtigen Erfinder usw. bewirkt werden, wie 
dies bereits seit Jahren vor allem zur Förderung 
der inländischen Erfinder gewünscht wird. In 
Hinkunft sollen daher Urheberrechte, Erfindun-· 
gen sowie sonstige gewerbliche Schutzrechte, so
lange sie dem Urheber (Erfinder) und im Falle 
seines Todes seinen Kindern oder seinem über
lebenden Ehegatten zustehen, nicht zur Ver
mögensteuer heranzuziehen sein, sofern es sich 
um unbeschränkt vermögensteuerpflichtige Per
sonen handelt. 

Zu Artikel I Z. 21: 

Ansprüche auf wiederkehrende Leistungenl aus 
den Versorgungs- und Unterstützungseinrich~un
gen der Kammern der freien Berufe wul-den 
nach der bisherigen Verwaltungsübung als II-icht 
zum sonstigen Vermögen gehörend angesehen. 
Diese Verwaltungsübung soll gesetzlich eind~utig 
begründet werden (§ 70 Z. 6). : 

Gleichzeitig wurde der Text des § 70: neu 
gefaßtund hiebei klargestellt, daß nicht 1 nur 
Ansprüche auf Rentenbezüge usw., sondern ~uch 
die Ansprüche auf eine diesbezügliche Kap:ital
abfindung nicht zum sonstigen Vermögen zä~len. 

I 
·1 Zu Artikel I Z. 22: 

Durch die bisherigen Bestimmungen des § 71 
Abs. 2 war nur die Bewertung bei der Ausgabe 
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von Schuldverschreibungen und von Anteilen an 
neu gegründeten Kapitalgesellschaften nach dem 
Hauptveranlagungszeitpunkt eindeutig geklärt. 
Es war jedoch zweifelhaft, welche Anteile und 
Genußscheine von Kapitalgesellschaften im Falle 
einer Kapitaländerung (Kapitalerhöhung und 
Kapitalherabsetzung) nach dem Stichtag neu zu 
bewerten waren, nur die neu ausgegebenen oder 
auch die alten Anteile und Genußscheine. Um 
die durch die bisherigen Gesetzesbestimmungen 
entstandenen Unklarheiten zu beseitigen, sollen 
nunmehr bei jeder Kapitaländerung, gleichgültig, 
ob es sich z. B. um eine Kapitalberichtigung im 
Sinne des Kapitalberichtigungsgesetzes vom 
13. Juni 1967, BGBL Nr. 171, oder um eine 
echte Kapitalerhöhung oder -herabsetzung han
delt, . eine Neubewertung aller Anteile und 
Genußscheine erfolgen. 

Zu Artikel I Z. 24: 

Der Entwurf sieht vor, daß in Hinkunft 
Pfandbriefe ebenso wie bisher bereits Teilschuld
verschreibungen nicht zum Inlandsvermögen ge
hören. 

Zu Artikel 11: 

Gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes 
vom 23. Oktober 1968, BGBL Nr. 393,wäre 
zum 1. Jänner 1970 eine Hauptfeststellung der 
Einheitswerte des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens durchzuführen. Voraussetzung für 
diese Durchführung ist die Feststellung des 
Hektarhöchstsatzes für das landwirtschaftliche 
Vermögen, für das Weinbauvermögen und der 
Hektarsätze für das forstwirtschaftliche Ver
mögen. 

Die bisherige Regelung im § 71 Abs. 2 hatte Die Feststellung des Hektarhöchstsatzes für das 
weiter zur Folge, daß bei der Ausgabe von landwirtschaftliche Vermögen und für das Wein
Wertpapieren, Anteilen und Genußscheinen in bauvermögen ist bei den vorangegangenen 
dem der Hauptveranlagung folgenden Jahr Hauptfeststellungen im Gesetzeswege erfolgt. 
wegen der Bestimmung, daß Bewertungsstichtag Zum 1. Jänner 1970 unterblieb bisher eine solche 
der 31. Dezember des Jahres ist, das dem Ver- Feststellung. Maßgebend hiefür war, daß über 
anlagung~zeitpunkt vorangeht, unter Umständen die Höhe des Hektarsatzes für die Betriebszahl 
für den restlichen Hauptveranlagungszeitraum 100 des landwirtschaftlichen Vermögens keine 
zwei Bewertungsstichtage maßgebend waren, Einigung erzielt werden konnte. 
nämlich der der Ausgabe folgende 31. Dezember Durch die Festsetzung der Hektarsätze sollte 
und der nächste 31. Dezember. Dies wird durch eine Richtigstellung der Relationen zwischen 
die Bestimmung des Entwurfes, daß der der landwirtschaftlichem Vermögen, Weinbauver-
Neuausgabe der Wertpapiere bzw. der Kapital- f mägen und forstwirtscha tlichem Vermögen er-
änderung folgende 31. Dezember als maßgeben- . reicht werden, was entsprechend den Ertrags-
der Bewertungsstichtag gilt, vermieden. verhältnissen zum 1. Jänner 1970 zu einer leich-

Der § 71 Abs. 3 soll zur Gänze entfallen. 

Zweck dieser aus dem Bewertungsgesetz 1934 
unverändert übernommenen Bestimmung war es, 
etwaigen Versuchen, die Börsenkurse am Stichtag 
zu beeinflussen, entgegenzuwirken. Da ein solcher 
Fall der Kursbeeinflussung seit Wiedereröffnung 
der Börse nach 1945 nicht eingetreten ist und 
darüber hinaus die Bestimmung eine formal
gesetzliche Delegation darstellt, soll sie aufge
hoben werden. 

Zu Artikel I Z. 23: 

Wie bereits zu Z. 18 bis 20 ausgeführt, soll 
durch die gegenständliche Bestimmung geregelt 
werden, in welchem Ausmaß die angeführten 
Freibeträge im Falle der Haushaltsbesteuerung 
zu gewähren sind. Es ist zurzeit nicht eindeutig 
geklärt, ob die derzeitigen Freigrenzen, wenn 
mehrere Personen zusammenveranlagt . werden, 
vor allem, wenn das Vermögen sich auf mehrere 
Familienmitglieder verteilt, nur einmal und öfter 
zu gewähren sind. Es sei erwähnt, daß eine 
gleichartige Regelung auch im deutschen Bewer
tungsgesetz 1965 enthalten ist. 

ten Absenkung des Hektarhöchstsatzes für das 
Weinbauvermögen, zu einer etwas stärkeren Ab
senkung der Hektarsätze für das forstwirtschaft
liche Vermögen und zu einer Anhebung des 
Hektarhöchstsatzes für das landwirtschaftliche 
Vermögen führen müßte. 

. Aus vorliegenden Anträgen und Stellung
nahmen geht hervor, daß erhebliche Widerstände 
gegen eine Erhöhung des bisherigen Hektar
höchstsatzes für landwirtschaftliche Betriebe von 
20.000 S bestehen. Bei einem unveränderten oder 
nur geringfügig erhöhten Hektarhöchstsatz 
würde nicht nur ein nicht vertretbarer Arbeits
aufwand verursacht werden, sondern· bei gleich
zeitiger Absenkung der forstwirtschaftlichen 
Hektarsätze ein Absinken des auf den Einheits
werten der Iand- und forstwirtschaftlichen Be
triebe basierenden Aufkommens an Abgaben und 
Beiträgen bewirkt werden. 

Hiezu wird ausgeführt, daß die Hauptfest
stellung der Einheitswerte des land- und forst
wirtschaftlichen Vermögens die Neubewertung 
von rund 700.000 Einheiten erforderlich macht. 
Auf Grund dieser Neubewertung sind weiterhin 
rund 750.000 Beitragsbescheide durch die Dienst
stellen des Bundes und die gleiche Anzahl von 
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Grundsteuerbescheiden durch die Dienststellen 
der Gemeinden neu zu erlassen. 

Aus den dargelegten Gründen schlägt der Ent
wurf daher vor, den HauptfeststeUungszeitpunkt 
für die Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Jänner 1973 
zu verschieben. Dies auch im Hinblick auf den 
fortgeschrittenen Zeitpunkt, der es nicht mehr 
möglich erscheinen läßt, die Bewertungsarbeiten 
so rechtzeitig durchzuführen, daß hiedurch nicht 
schwerwiegende Verzögerungen bei der Vor
schreibung jener Abgaben entstehen, die vom 
Einheitswert oder Grundsteuermeßbetrag abge
leitet werden. Dies könnte dazu führen, daß 
bei Einheitswerterhöhungen die Betroffenen 
Nachzahlungen für mehrere Jahre zu leisten 
haben bzw. daß die Gemeinden bei Einheits
wertverminderungen höhere Grundsteuerbeträge 
erstatten müßten. Durch die Verschiebung wür
den einerseits schwerwiegende rückwirkende Fol
gen vermieden, andererseits aber Gelegenheit ge
boten, die ganze Materie nochmals in Ruhe 
durchzudenken. Es wird hiebei auch zu über
legen sein, ob der bisher eingeschlagene Weg, 
die Bemessungsgrundlage für die Abgaben künst
lich nieder zu halten und die Steuersätze hoch an
zusetzen, unbedingt richtig ist. Die Einheitswerte 
wirken sich im Wege der Grundsteuermeßbeträge 
in erster Linie auf die Abgaben aus, die auf 
den Grundsteuermeßbeträgen basieren. Man 
könnte also den Standpunkt vertreten, daß es 
hiebei keine Rolle spielt, wenn an Stelle der 
Anpassung der Einheitswerte an die tatsächlichen 
Verhältnisse die Hebesätze für die diversen Ab
gaben und Beiträge, wie es zum Beispiel in 

Gegenüberstellung· des geltenden Gesetz,estextes 

Geltende Bestimmungen: 

den letzten Jahren bei den Umlagen für die 
Landwirtschaftskammern zu beobachten war, von 
Jahr zu Jahr erhöht werden, zumal wenn im 
Wege des Finanzausgleiches dafür vorgesorgt 
wird, daß auch die Gemeinden ihre Hebesätze 
für die Grundsteuer im. gleichen Ausmaß . er
höhen können. Durch diese Vorgangsweise wer
den auch keine nennenswerten Bundesinteressen 
berührt. Es darf jedoch nicht übersehen werden, 
daß die Einheitswerte nicht nur unmittelbar für 
die Abgabenbemessung herangezogen werden, 
sondern auch mittelbar einerseits der Abgaben
bemessung (zum Beispiel Pauschalierungen der 
Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Buch
führungspflicht usw.) dienen als auch im Sozial
versicherungsrecht von Bedeutung sind. Soll 
ihnen diese Stellung auch in Zukunft gesichert 
bleiben, so müßte bei der Beurteilung des ge
samten Fragenkomplexes doch mehr Realität 
herrschen. 

Die finanziellen Auswirkungen sind hinsicht
lich jener Bestimmungen, deren Knderung zum 
1. Jänner 1971 vorgesehen ist, von untergeord
neter Bedeutung. Durch die vorgesehene Ver
schiebung der Hauptfeststellung der Einheits
werte des land- und forstwirtschaftlichen Ver
mögens treten bis 1. Jänner 1974 auf diesem 
Gebiete keine finanziellen Auswirkungen ein. Die 
übrigen Bestimmungen, deren Inkrafttreten mit 
1. Jänner 1973 vorgesehen ist, haben einesteils 
keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen, 
andernteils können diese Auswirkungen erst be
urteilt werden, wenn die für die Hauptfeststel
lung erforderlichen Bewertungsgrundlagen vor
liegen. 

und der vorgeschlagenen Bestimmungen 

Vorgeschlagene Fassung: 

Artikel I 

1. § 14 Abs. 3: 

,,(3) Der Wert unverzinslicher befristeter For
derungen oder Schulden ist der Betrag, der nach 
Abzug von Jahreszinsen in Höhe von 4 v. H. 
des Nennwertes bis zur Fälligkeit verbleibt." 

2. § 15: 

,,(3) Der Wert unverzinslicher befristeter For
derungen oder Schulden ist der Betrag, der nach 
Abzug von Jahreszinsen in Höhe von 5'5 v. H. 
des Nennwertes bis zur Fälligkeit verbleibt." 

,,§ 15. Kap i tal wer t von wie d e r- ,,§ 15. Kap i tal wer t von wie der k e h
renden Nutzungen und 

Leistungen 
kehrenden Nutzungen und 

Leistungen 

(1) Der Gesamtwert von Nutzungen oder Lei
stungen, die auf bestimmte Zeit besduänkt sind, 

(1) Der Gesamtwert von Nutzungen oder 
Leistungen, die auf bestimmte Zeit beschränkt 
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Gel t end e Be s tim m u n gen: 

ist die Summe der einzelnen Jahreswerte abzüg
lich der Zwischenzinsen unter Berücksichtigung 
von Zinseszinsen. Dabei ist von einem Zinssatz 
in Höhe von 4 v. H. auszugehen. Der Gesamt
wert darf das Fünfundzwanzigfache des J ahres
wertes nicht übersteigen. Ist die Dauer des Rech
tes außerdem durch das Leben einer oder meh
rerer Personen bedingt, so darf der nach § 16 
zu berechnende Kapitalwert nicht überschritten 
werden. 

(2) Immerwährende Nutzungen oder Leistun
gen sind mit dem Fünfundzwanzigfachen des, 
Jahreswertes, Nutzungen oder Leistungen von 
unbestimmter Dauer vorbehaltlich des § 16 mit 
dem Zwölfeinhalbfachen des Jahreswertes zu be
werten. 

(3) Ist der gemeine Wert der gesamten Nutzun
gen oder Leistungen nachweislich geringer oder 
hÖher, so ist der nachgewiesene gemeine Wert 
zugrunde zu legen." 

3. § 16 Abs. 2 und 3: 

.,,(2) Als Wert wird angenommen bei emem 
Alter 

1. bis zu 15 Jahren das 22fache, 
2. von mehr als 15 bis zu 25 Jahren das 21fache, 
3. von mehr als 25 bis zu 35 Jahren das 20fache, 
4. von mehr als 35 bis zu 45 Jahren das 18fache, 
5. von mehr als 45 bis zu 55 Jahren das 15fache, 
6. von mehr als 55 bis zu 65 Jahren das I1fache, 
7. von mehr als 65 bis zu 75 Jahren das 71/2fache, 
8. von mehr als 75 his zu 80 Jahren das 5fache, 
9. von mehr als 80 Jahren das 3fache des Wertes 

der einjährigen Nutzung. 

(3) Hat ei~e nach Abs. 2 bewertete Nutzung 
oder Leistung im Falle der 
Ziffer 1 nicht mehr als 11 Jahre, 
Ziffer 2 und 3 nicht mehr als 10 Jahre, 
Ziffer 4 nicht mehr als 9 Jahre, 
Ziffer 5 nicht mehr als 8 Jahre, 
Ziffer 6 nicht mehr als 6 Jahre, 
Ziffer 7 nicht mehr als 4 Jahre, 
Ziffer 8 nicht mehr als 3 Jahre 

bestanden und beruht der Wegfall auf dem Tod 
des Berechtigten, so ist die Festsetzung der nicht 

Vorgeschlagene Fassung: 

sind, ist die Summe der einzelnen Jahreswerte 
abzüglich der Zwischenzinsen unter Berücksichti
gung von Zinseszinsen. Dabei ist von einem 
Zinssatz in Höhe von 5'5 v. H, auszugehen. 
Der Gesamtwert darf das Achtzehnfache des 
Jahreswertes nicht übersteigen. Ist die Dauer 
des Rechtes außerdem durch das Leben einer 
oder mehrerer Personen bedingt, so darf der 
nach § 16 zu berechnende Kapitalwert nicht 
überschritten werden. 

(2) Immerwährende Nutzungen oder Leistun
gen sind mit dem Achtzehnfachen des Jahres
wertes, Nutzungen oder Leistungen von unbe
stimmter Dauer vorbehaltlich des § 16 mit dem 
Neunfachen des Jahreswertes zu bewerten. 

(3) Ist der gemeine Wert der gesamten Nut':' 
zungen oder Leistungen nachweislich geringer 
oder höher, so ist der nachgewiesene gemeine 
Wert zugrunde zu legen. 

(4) Beruhen die wiederkehrenden Nutzungen 
oder Leistungen auf der überlassung von Rechten 
im Sinne des § 69 Z. 6 oder auf der überlassung 
von gewerblichen Erfahrungen und von Berechti
gungen oder auf der Gestattung der Verwertung 
solcher Rechte, so gilt als gemeiner Wert der 
gesamten Nutzungen und Leistungen das Fünf
fache des Jahreswertes." 

,,(2) Als Wert ist anzunehmen bei einem Alter 

1. bis zu 15 Jahren das 18fache, 
2. von mehr als 15 bis 25 Jahren das 17fache, 
3. von mehr als 25 bis 35 Jahren das 16fache, 
4. von mehr als 35 bis 45 Jahren das 15fache, 
5. von mehr als 45 bis 50 Jahren das 14fache, 
6. von mehr als 50 bis 55 Jahren das 13 fache, 
7. von mehr als 55 bis 60 Jahren das I1fache, 
8. von mehr als 60 bis 65 Jahren das, 9fache, 
9. von mehr als 65 bis 70 Jahren das 7fache, 

10. von mehr als 70 bis 75 Jahren das 5fache, 
11. von mehr als 75 bis 80 Jahren das 3fache, 
12. von mehr als 80 Jahren das 2fache des Wertes 

der einjährigen Nutzung. 

(3) Hat eine nach Abs. 2 bewertete Nutzung 
oder Leistung ~m Falle der . 
Ziffer 1 nicht mehr als 9 Jahre, 
Ziffer 2 und 3 nicht mehr als 8 Jahre, 
Ziffer 4 und 5 nicht mehr als 7 Jahre, 
Ziffer 6 nicht mehr als 6 Jahre, 
Ziffer 7 nicht mehr als 5 Jahre, 
Ziffer 8 und 9 nicht mehr als 4 Jahre, 
Ziffer 10 nicht mehr als 3 Jahre, 
Ziffer 11 nicht mehr als 2 Jahre 
bestanden, und beruht der Wegfall auf dem Tod 
des Berechtigten oder Verpflichteten, so ist die 
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150 der Beilagen 11 

Gel t end e Best i m m u n gen: 

laufend veranlagten Steuern auf Antrag nach 
der wirklichen Dauer der Nutzung oder Leistung 
zu berichtigen. § 5 Abs. 2 Sätze 2 und 3 gelten 
entsprechend. Ist eine Last weggefallen, so bedarf 

. die Berichtigung k~ines Antrages." 

4.§17 Abs.1: 

,,(1) Der einjährige Betrag der Nutzung einer 
Geldsumme ist, wenn kein anderer Wert fest
steht, zu 4 v. H. anzunehmen." 

5. § 20 Abs. 1 Z. 1: 

,,1. in Zeitabständen von je sechs Jahren für 
die wirtschaftlichen Einheiten des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens und des Grund
vermögens, für die Betriebsgrundstücke und für 
die Gewerbeberechtigungen;". 

6. § 21 Abs. 1,2 und 3: 

,,(1) Der Einheitswert wird neu festgestellt, 

v o· r g e 5 chi ag e n e Fa 5 S U n g: 

Festsetzung der nicht laufend veranlagten Steuern 
auf Antrag nach der wirklichen Dauer der Nut
zung oder Leistung zu berichtigen. § 5 Abs. 2 
zweiter und dritter Satz gelten entsprechend. 
Ist eine Last weggefallen, so bedarf die Berichti
gung keines Antrages." 

,,(1) De'r einjährige Betrag der Nutzung einer 
Geldsumme ist, wenn kein anderer Wert fest
steht, mit 5'5 v. H. anzunehmen." 

,,1. in Zeitabständen von je neun Jahren für .die 
wirtschaftlichen Einheiten des land- und forst
wirtschaftlichen Vermögens und des Grundver
mögens, für die Betriebsgrundstücke und die Ge
werbe berech tigungen;". 

,,(1) Der Einheitswert wird neu festgestellt, 

1. wenn der gemäß § 25 abgerundete Wert, 1. wenn der gemäß § 25 abgerundete Wert, 
der sich für den Beginn eines Kalenderjahres der sich für den Beginn eines Kalenderjahres 
ergibt, ergibt, 

a) bei den wirtschaftlichen Einheiten und . a) bei den wirtschaftlichen Einheiten und 
Untereinheiten des Grundbesitzes entweder Untereinheiten des Grundbesitzes entweder 
um mehr als ein Zehntel, mindestens aber um mehr als ein Zehntel, mindestens aber 
um 2000 S oder um mehr als 100.000 S, um 2000 S, oder um mehr als 100.000 S, 

b) bei einem gewerblichen Betrieb oder bei b) bei einem gewerblichen Betrieb oder bei 
einer Gewerbeberechtigung entweder um einer Gewerbeberechtigung (§ 61) entweder 
mehr als ein Fünftel, mindestens aber um um mehr als ein Fünftel, mindestens aber 
20.000 S oder um mehr als 500.000 S um 50.000 S, oder um mehr als 1,000.000 S 
von dem Einheitswert des letzten Fest- von dem zum letzten Feststellungszeitpunkt 
stellungszeitpunktes abweicht (Wertfort- festgestellten Einheitswert abweicht (Wert-
schreibung) oder fortschreibung) oder 

2. wenn sich die Art des Bewertungsgegen
standes ändert (Artfortschreibung). 

'. (2) Die im Abs. 1 Z. 1 festgesetzten Wert
grenzen sind nicht zu beachten, wenn 

a) für einen Teil des Bewertungsgegenstandes 
ein Grund für eine Steuerbefreiung eintritt 
oder wegfällt oder 

b) bei einem gewerblichen Betrieb die steuer
liche Zurechnung geändert wird. 

(3) Fällt eine wirtschaftliche Einheit oder 
Untereinheit, für die ein Einheitswert bereits 
festgestellt ist, weg oder tritt für den ganzen 
Steuer gegenstand . eine Steuerbefre~ung ein, so ist 
der Einheitswert auf den Wert Null fortzu
schreiben. " 

2. wenn die Art des Bewertungsgegenstandes 
von der zuletzt im Einheitswertbescheid festge
stellten Art abweicht (Artfortschreibung). 

(2) Die im Abs. 1 Z. 1 festgesetzten Wert
grenzen sind nicht zu beachten, wenn 

1. für einen Teil des Bewertungsgegenstandes 
ein Grund für eine Abgabenbefreiung eintritt 
oder wegfällt oder 

2. bei einem gewerblichen Betrieb die steuer
liche Zurechnung geändert wird. 

(3) Fällt eine wirtschaftliche Einheit oder 
Untereinheit, für die ein Einheitswert bereits 
festgestellt ist, weg oder ist gemäß § 25 ein 
Einheitswert nicht mehr festzustellen oder tritt 
für den ganzen Steuergegenstand eine Steuerbe
freiung ein, so ist der Einheitswert auf den 
Wert Null fortzuschreiben." 
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12 150 der Beilagen 

Geltende Bestimmungen: 

7. § 25: 

,,§ 25. A b run dun g 

Die Einheitswerte sind auf volle 1000 S nach 
unten abzurunden." 

8. § 30 Abs. 2 Z. 3 a: 

9. § 33: 

,,§ 33. M i n des t wer t 

Der für einen Betrieb anzusetzende Wert darf 
nicht geringer sein als der um 40 v. H., 
höchstens jedoch um 40.000 S ermäßigte, nach 
den Vorschriften über die Bewertung bebauter 
Grundstücke sich ergebende Wert der Gebäude 
oder Gebäudeteile, die dem Betriebsinhaber, 
seinen Familienangehörigen, den Ausnehmern 
und den überwiegend im Haushalt des Betriebs
inhabers beschäftigten Personen als Wohnung 

, dienen, zuzüglich des Wertes, der sich für den 
Betrieb auf Grund der Vorschriften über die 
Bewertung land- und forstwirtschaftlicher Be
triebe nach Abzug des darin enthaltenen Woh
nungswertes ergibt. Als Wohnungswert gelten 
bei landwirtschaftlich genutzten Grundstücks
flächen 20 v. H. und bei weinbaumäßig ge
nutzten Grundstücksflächen 15 v. H. des maß
gebenden Vergleichswertes. Die zum Betrieb ge
hörenden forstwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzten Grundstücksflächen sind hie,bei mit 
dem Wert anzusetzen, der sich ergibt, wenn bei 
ihrer Bewertung das Wohngebäude des Betriebs
inhabers oder der seiner Wohnung dienende 
Gebäudeteil nicht miteinbezogen wird." 

10. § 37: 

,,§ 37. Ga n g der Be wer tun g 

Zur Feststellung des Einheitswertes wird für 
alle landwirtschaftlichen Betriebe der Vergleichs
wert nach den §§ 38 und 39 ermittelt. In beson
deren Fällen ist der Vergleichswert durch einen 

Vorgeschlagene Fassung: 

\ 

,,§ 25. A b run dun g der Ein h e i t s
werte und Nichtfeststellung 
geringfügiger Einheitswerte 

Die Einheitswerte sind auf volle 1000 S nach 
unten abzurunden. Einheitswerte, deren Höhe 

1. beim land- und forstwirtschaftlicheri Ver
mögen sowie bei den Betriebsgrundstücken gemäß 
§ 60 Abs. 1 Z. 2 geringer ist als 2000 Sund 

2. beim Grundvermögen sowie bei den Be-
triebsgrundstücken gemäß § 60, Abs. 1 Z. 1 
geringer ist als 5000 S, sind nicht festzustellen." 

,,30 a. der den Vergleichswert übersteigende Teil 
des Wohnungswertes gemäß § 33 Abs. 2." 

,,§ 33. W 0 h nun g s wer t 

(1) Wohnungswert ist der Wert der Gebäude 
oder Gebäudeteile , die dem Betriebsinhaber, 
seinen Familienangehörigen, den Ausnehmern 
und den überwiegend im Haushalt des Betriebs
inhabers beschäftigten Personen als Wohnung 
dienen. Der Wohnungswert ist Bestandteil des 
Vergleichswertes (§ 39). 

(2) übersteigt jedoch der nach den Vorschriften 
über die Bewertung von bebauten Grundstücken 
zu ermittelnde Wohnungswert bei landwirtschaft
lich genutzten Flächen 20 v. H. und bei wein
baumäßig genutzten Flächen 15 v. H. des Ver
gleichswertes, so ist der übersteigende Teil des 
Wohnungswertes als sonstiges bebautes Grund
stück (§ 54 Ahs. 1 Z. 5) dem Grundvermögen 
zuzurechnen. 

(3) Bei der Ermittlung des Wohnungswertes 
sind, wenn der Hauptfeststellungszeitpunkt für 
das Grundvermögen von demHauptf~ststellungs~ 
zeitpunkt für das land- und forstwirtschaftliche 
Vermögen abweicht, die Wertverhältnisse vom 
vorhergehenden Hauptfeststellungszeitpunkt für 
das Grundvermögen zugrunde zu legen; der zu 
dies~m Zeitpunkt ermittelte Wohnungswert gilt, 
soweit nicht Fortschreibungen oder Nachfest
stellungen vorzunehmen sind, bis zum nächst
folgenden Hauptfeststellungszeitpunkt der Ein
heitswerte des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens. " 

,,§ 37. Ga n g der Be wer tun g 

Zur Feststellung des Einheitswertes wird für 
alle landwirtschaftlichen Betriebe der Vergleichs
wert nach, den §§ 38 und 39 ermittelt. Bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 40 ist der 
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Geltende Bestimmungen: Vorgeschlagene Fa,ssung: 

Abschlag zu vermindern oder durch einen Zu- Vergleichswert durch einen Abschlag zu vermin
schlag zu erhöhen (§ 40). In den Fäll-en, in denen dern oder durch einen Zuschlag zu erhöhen. 
ein Abschlag oder ein Zuschlag unterbleibt, ist Unterbleibt ein Abschlag oder ein Zuschlag, so 
Einheitswert der Vergleichswert, soweit nicht ist Einheitswert der Vergleichswert, soweit nicht 
noch Grundstücksflächen nach § 31 Abs. 1 und 3 noch Grundstücksflächen nach § 31 Abs. 1 und 3 
einzubeziehen sind oder der Mindestwert nach einzubeziehen sind." 
§ 33 anzusetzen ist." 

11. § 46 Abs. 3 Z. 3: 

,,3. mit welchem Hektarsatz Mittelwald- und 
Niederwaldbetriebe, Schutz- und Bannwälder und 
sonstige in der Bewirtschaftung eingeschränkte 
Wälder oder derartige Flächen innerhalb anderer 
Betriebe sowie Wälder mit nicht mehr als drei 
Hektar Flächenausmaß anzusetzen sind;". 

12. § 46 Abs. 5: 

,,(5) Der ermittelte Ertragswert ist in beson
deren Fällen durch einen Abschlag zu vermindern 
oder durch einen Zuschlag zu erhöhen. Ab
schläge oder Zuschläge sind nur dann zu machen, 
wenn die tatsächlichen Verhältnisse der im Abs. 4 
Satz 2 bis 4 bezeichneten Ertragsbedingungen von 
den regelmäßigen Verhältnissen, die bei der Fest
stellung der Hektarsätze unterstellt worden sind, 
wesentlich abweichen und außerdem die Abwei
chung zu einer wesentlichen Minderung oder 
Steigerung der Ertragsfähigkeit führt. § 40 Z. 2 
gilt entsprechend. Das zum Betrieb gehörige 
Wohngebäude des Betriebsinhabers oder die 
seiner Wohnung dienenden Gebäudeteile sind 
stets mit dem nach den Vorschriften über die 
Bewertung der bebauten Grundstücke sich er
gebenden Wert anzusetzen." 

13. § 49 Abs. 4: 

,,(4) Das zum Betrieb gehörige Wohngebäude 
des Betriebsinhabers oder die seiner Wohnung 
dienenden Gebäudeteile sind stets mit dem nach 
den Vorschriften über die Bewertung der be
bauten Grundstücke sich ergebenden Wert anzu
setzen." 

14. § 62 Z. 2: 

,,2. die Wirtschaftsgüter, die nach § 69 Z. 6 
zweiter bis vierter Satz nicht zum sonstigen 
Vermögen gehören." . 

15. § 63: 

,,§ 63. Beg ü n s t i gun g für S c h ach t e J-
gesellschaften I 

(1) Ist eine inländische Kapitalgesellschaft oder 
ein inländischer Versicherungsverein auf Gegen
seitigkeit nachweislich seit Beginn des Wirt
schaftsjahres, das dem Feststellungszeitpunkt vor-

,,3. mit welchem Hektarsatz Mittelwald- und 
Niederwaldbetriebe, Schutz- und Bannwälder und 
sonstige in der Bewirtschaftung eingeschränkte 
Wälder oder derartige Flächen innerhalb anderer 
Betriebe sowie Wälder mit nicht mehr als zehn 
Hektar Flächenausmaß anzusetzen sind;". 

,,(5) Der ermittelte Ertragswert ist durch einen 
Abschlag zu vermindern oder durch einen Zu
schlag zu erhöhen, wenn die tatsächlichen Ver
hältnisse der im Abs. 4 zweiter bis vierter Satz 
bezeichneten Ertragsbedingungen von den regel
mäßigen Verhältnissen, die bei der Feststellung 
der Hektarsätze unterstellt worden sind, wesent
lich abweichen und außerdem die Abweichung 
zu einer wesentlichen Minderung oder Steigerung 
der Ertragsfähigkeit führt; § 40 Z. 2 gilt ent
sprechend. Das Wohngebäude des Betriebsin
habers oder der seiner Wohnung dienende Ge
bäudeteil gehört abweichen,d von § 32 Abs. 4 
nicht zum forstwirtschaftlichen Vermögen." 

,,(4) Das Wohngebäude des Betriebsinhabers 
oder der seiner Wohnung dienende Gebäudeteil 
gehört abweichend von § 32 Abs. 4 nicht zum 
gärtnerischen Vermögen." 

,,2. Wirtschafts güter, die nach § 69 Z. 6 nicht 
zum sonstigen Vermögen gehören, insoweit sie 
nicht gegen Lizenz vergeben oder in sonstiger 
Weise einem Dritten gegen Entgelt zur Ausnut
zung überlassen werden." 

,,§ 63. Beg ü n s t i gun g für S c h ach t e 1-
gesellschaften 

(1) Ist eine inländische Kapitalgesellschaft oder 
ein inländischer Versicherungsverein auf Gegen
seitigkeit nachweislich seit Beginn des Wirtschafts
jahres, das dem Feststellungszeitpunkt vorangeht, 
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Geltende Bestimmungen: 

angeht, ununterbrochen an dem Grund- oder 
Stammkapital einer anderen inländischen Kapital
gesellschaft in Form von Aktien, Kuxen oder 
Anteilen mindestens zu einem Viertel unmittel
bar beteiligt, so gehört die Beteiligung nicht 
zum gewerblichen Betrieb. Diese Begünstigung 
kommt jedoch nur für solche Aktien, Kuxe 
oder Anteile in Betracht, die der inländischen 
Kapitalgesellschaft oder dem inländischen Ver
sicherungsverein auf Gegenseitigkeit . ununter
brochen seit mindestens zwölf Monaten vor dem 
maßgebenden Abschlußtag gehört haben. Ist ein 
Grund- oder Stammkapital nicht vorhanden, so 
ist die Beteiligung an dem Vermögen maß
gebend. 

(2) Die Vorschrift des Abs. 1 gilt entsprechend, 
wenn Betriebe ,"on inländischen Körperschaften 
des öffentlichen Rechtes an inländischen Kapital
gesellschaften beteiligt sind." 

16. § 69 Z. 2: 

,,2. Spareinlagen, Bankguthaben, Postscheckgut
haben und sonstige laufende Guthaben, inlän
dische und ausländische Zahlungsmittel. Lauten 
die Beträge auf Schilling, so gehören sie bei 
natürlichen Person,en nur insoweit zum sonstigen 
Vermögen, als sie insgesamt 10.000 S übersteigenj 
dieser Freibetrag erhöht sich auf 20.000 S, wenn 
mindestens die Hälfte des Gesamtwertes dieser 
Wirtschaftsgüter nachweislich aus Spareinlagen 
und Guthaben besteht, die sechs Monate oder 
länger gebunden sindj". 

17. § 69 Z. 6: 

Vorgeschlagene Fassung: 

ununterbrochen an dem Grund- oder Stamm
kapital einer anderen inländischen Kapitalgesell
schaft in Form von Aktien oder Anteilen min
destens zu einem Viertel unmittelbar beteiligt, 
so gehört die Beteiligung nicht zum gewerblichen 
Betrieb. Diese Begünstigung kommt jedoch nur 
für solche Aktien oder Anteile in Betracht, die 
der inländischen Kapitalgesellschaft oder dem 
inländischen Versicherungsverein auf Gegenseitig
keit ununterbrochen seit mindestens 12 Monaten 
vor dem maßgebenden Abschlußtag gehört haben. 
Ist ein Grund- oder Stammkapital nicht vor
handen, so ist die Beteiligung an dem Vermögen 
maßgebend. 

(2) Erhöht sich innerhalb eines Wirtschafts
jahres eine gemäß Abs. 1 begünstigte Schachtel
beteiligung dadurch, daß eine inländische Kapital
gesellschaft oder ein inländischer Versicherungs
verein auf Gegenseitigkeit als Ersterwerber auf 
Grund einer Kapitalerhöhung neu ausgegebene 
Aktien oder Anteile der inländischen Kapital
gesellschaft, an deren Grund- oder Stammkapital 
die Beteiligung be!iteht, übernimmt, so kann die 
Schachtelbegünstigung auch für die erworbenen 
neuen Aktien oder Anteile ohne Rücksicht auf 
die zeitliche Voraussetzung des Abs. 1 zweiter 
Satz insoweit in Anspruch genommen werden, 
als der Nominalwert der erworbenen neuen 
Aktien oder Anteile den Vomhundertsatz nicht 
übersteigt, mit dem die erwerbende inländische 
Kapitalgesellschaft oder der inländische Versiche
rungsverein auf Gegenseitigkeit zu Beginn des 
dem Feststellungszeitpunkt vorangegangenen 
Wirtschaftsjahres am Grund- oder Stammkapital 
der die neuen Aktien oder Anteile ausgebenden 
inländischen Kapitalgesellschaft beteiligt war. 

(3) Die Vorschriften der Abs. 1 und 2 gelten 
entsprechend, wenn Betriebe von inländischen 
Körperschaften des öffentlichen Rechtes an in
ländischen Kapitalgesellschaften beteiligt sind." 

,,2. Spareinlagen, Bankguthaben, Postscheck
guthaben und sonstige laufende Guthaben, inlän
dische und ausländische Zahlungsmittel. Lauten 
die Beträge auf Schilling, so gehören sie bei 
natürlichen Personen nur insoweit zum sonstigen 
Vermögen, als sie insgesamt 25.000 S über
steigenj" . 

,,6. Urheberrechte, geschützte und nicht ge- ,,6. Urheberrechte im Sinne des Urheberrechts-
schützte Erfindungen, Urheberrechte an Werken gesetzes vom 9. April 1936, BGBL Nr. 111, Er-
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Gel te n d e' Be s tim m u n gen: Vor g es chI a.g e n e Fa s s u ng: 

der bildenden Kunst, des Schrifttums und der findungen im Sinne des Patentgesetzes 1970, 
Tonkunst und solche Werke gehören nicht zum BGBl. Nr. 259"sowie sonstige gewerbliche Schutz
sonstigen Vermögen, wenn sie im Eigentum des rechte. Die angeführten Wirtschaftsgüter gehören 
Urhebers' selbst oder im Falle des Todes des nicht zum sonstigen Vermögen, Iwenn si,e bei un
Urhebers im Eigentum seiner Ehefrau oder seiner beschränkter Vermögensteuerpflicht im Eigentum 
Kinder stehen. Das gleiche gilt für nicht ge- des Urhebers (Erfinders) und im Falle des Todes 
schützte ,Erfindungen. Sind die Urheberrechte des Urhebers (Erfinders) im Eigentum seiner Kin
oder Erfindungen einem Dritten gegen die Ver- der oder seines Ehegatten stehenj". 
pflichtung zur einmaligen oder wiederholten 
Zahlung fester Beträge auf bestimmte oder un-
bestimmte Zeit zur Ausnutzung überlassen, so 
gehören sie zum sonstigen Vermögenj". 

18.§69Z.9: 

,,9. Wirtschaftsgüter, die einem land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem gewerb
lichen Betrieb zu dienen bestimmt sind, tat
sächlich an dem für die Veranlagung zur Ver
mögensteuer maßgeben:deri Zeitpunkt aber einem 
derartigen Betrieb des Eigentümers nicht dienen. 
Die Wirtschaftsgüter gehören nicht zum sonstigen 
Vermögen, wenn ihr Wert insgesamt 10.000 S 
nicht, übersteigt j". 

19. § 69 Z. 12: 

,,12. Gegenstände aus edlem Metall, Schmuck
gegenstände und solche Luxusgegeristände, die 
,nicht zur Ausstattung der Wohnung des Steuer
pflichtigen gehören, wenn ihr gemeiner Wert' 
insgesamt 60.000S übersteigtj". 

20. § 69 Z. 13 li1:. b: 

"b) die übrigen Kunstgegenstände und Samm
lurigen, wenn ihr gemeiner Wert insge
samt 300.000 Snicht übersteigt." 

21. § 70: 

,,9. Wirtschaftsgüter, die einem land- urid forst
wirtschaftlichen Bei'rieb oder einem gewerblichen 
Betrieb zu dienen bestimmt sind, tatsächlich an 
dem für die Veranlagung zur Vermögensteuer 
maßgebenden Zeitpunkt aber einem derartigen 
Betrieb des Eigentümers nicht dienen, insoweit 
ihr gemeiner Wert insgesamt 20.000 S über-
steigtj". ' , 

,,12. Gegenstände aus edlem Metall, Schmuck
gegenstände, Luxusgegenstände und Antiquitäten, 
auch wenn sie zur Ausstattung der Wohnung des 
Steuerpflichtigen gehören, insoweit ihr gemeiner 
Wert insgesamt 100.000 S übersteigt;". 

"b) die übrigen Kunstgegenstände und Samm
lungen, insoweit ihr gemeiner Wert insgesamt 
200.000 S nicht übersteigt." 

,,§ 70. Nie h t zum s 0 n s ti gen V e r- ,,§ 70. Nie h t zum s 0 n s t i gen Ver m ö
mögen gehörige Wirtschaftsgüter gen gehörige Wirtschaftsgüter 

'Zum sonstigen Vermögen gehören nicht: 

1. Ansprüche an Wltwen-, Waisen- und 
Pensionskassen, die auf ein früheres Arbeits
oder Dienstverhältnis zurückzuführen sindj 

2. Leistu~gsansprüche jeder Art aus der inner
staatlichen oder einer fremdstaatlichen Sozial
versicherung sowie Ansprüche aus einer auf Ver
trag beruhenden Kranken- oder Unfallversiche
rungj 

3. Ansprüche auf Renten und ähnliche Bezüge, 
die mit Rücksicht auf ein früheres Arbeits- oder 
Dienstverhältnis gewährt werdenj 

3 a. ,Ansprüche auf Renten aus Rentenver-
" sicherungen, wenn 

der Versicherungsnehmer das 60. Lebensjahr voll
endet hat oder voraussichtlich für' mindestens 
drei Jahre erwerbsunfähig istj 

1. Ansprüche an Witwen-, Waisen- und Pen
sionskassen, die auf ein früheres Arheits- oder 
Dienstverhältnis zurückzuführen sindj 

2. Leistungsansprüche jeder Art aus der inner
staatlichen oder einer fremdstaatIichen Sozialver -
sicherung sowie AO:sprüche aus einer auf Vertrag 
beruhenden Kranken- oder Unfallversicherung; 

3. Ansprüche auf Renten und ähnliche Bezüge, 
die mit Rücks,icht auf ein früheres Arbeits- oder 
Dienstverhältnis gewährt werdenj 
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Geltende Bestimmungen: 

4. Ansprüche auf gesetzliche Versorgungs
bezüge, ohne Rücksicht darauf, ob diese laufend 
oder in Form von Kapitalabfindungen gewährt 
werden; 

5. Ansprüche auf Renten, 
a) die auf gesetzlicher Unterhaltspflicht be

ruhen~ 
b) die dem Steuerpflichtigen als Entschädigung 

für den durch Körperverletzung oder 
Krankheit herbeigeführten, gänzlichen oder 
teilweisen Verlust der Erwerbsfähigkeit zu
stehen. Das gleiche gilt für Ansprüche auf 
Renten, die den Angehörigen einer in 
dieser Weise geschädigten Person auf Grund 
der Schädigung zustehen; 

6. Ansprüche auf eine Kapitalabfindung, die 
dem Berechtigten an Stelle einer in Z. 5 be-
zeichneten Rente zusteht; . 

7. Hausrat und andere bewegliche körperliche 
Gegenstände, soweit sie nicht im § 69 besonders 
als zum sonstigen Vermögen gehörig bezeichnet 
sind." 

22. § 71: 

,,§ 71. S t ich tag für die Be wer tun g 
von Wertpapieren und Anteilen 

(1) Stichtag für die Bewertung von Wert
papieren, Anteilen und Genußscheinen an Kapital
gesellschaften ist der 31. Dezember des Jahres, 

-das dem für die Hauptveranlagung zur Ver
mögensteuer maßgebenden Zeitpunkt vorangeht. 

(2) Der sich aus Abs. 1 ergebende Stichtag 
gilt auch für Neuveranlagungen und Nachver
anlagungen zur Vermögensteuer auf einen 
anderen Zeitpunkt. Für die Bewertung von 
Wertpap,ieren, Anteilen und Genußscheinen, die 
nach dem im Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt 
ausgegeben sind, ist bei Neuveranlagungen und 
Nachveranlagungen Stichtag der 31. Dezember 
des Jahres, das dem Veranlagungs zeitpunkt vor
angeht. 

Vor g el!) chi a gen e F.a s s u n g: 

4. Ansprüche auf Renten aus Rentenversiche
rungen, wenn der Versicherungsnehmer das 
60. Lebensjahr vollendet hat oder voraussichtlich 
für mindestens drei Jahre erwerbsunfähig ist; 

5. Ansprüche auf gesetzliche Versorgungsbe
züge, ohne Rücksicht darauf, ob diese laufend 
oder in Form von Kapitalabfindungen gewährt 
werden; 

6. Ansprüche auf wiederkehrende Leistungen 
aus· den Versorgungs- und Unterstützungs ein
richtungen der Kammern der freien Berufe; 

7. Ansprüche auf Renten, 
a) die auf gesetzlicher Unterhaltspflicht be

ruhen, 
b) die dem Steuerpflichtigen als Entschädigung 

für den durch Körperverletzung oder Krankheit 
herbeigeführten, gänzlichen oder teilweisen Ver
lust der Erwerbsfähigkeit zustehen. Das gleiche 
gilt für Ansprüche auf Renten, die den Ange
hörigen einer in dieser Weise geschädigten Per
son auf Grund der Schädigung zustehen; 

8. Ansprüche auf eine Kapitalabfindung, die 
dem Berechtigten an Stelle einer in Z. 3, 4, 6 
und 7 bezeichneten Rente zusteht; 

9. Hausrat und andere bewegliche körperliche 
Gegenstände, soweit sie nicht im § 69 besonders 
als zum sonstigen Vermögen gehörig bezeichnet 
sind." 

,,§ 71. S t ich tag für die B ewe r tun g 
vonWertpapierenundAnteilen 

(1) Stichtag für die Bewertung von Wert
papieren, Anteilen und Genußscheinen an Kapi
talgesellschaften und Kapitalanlagefonds ist der' 
31. Dezember des Jahres, das dem für die Haupt
veranlagung zur Vermögensteuer maßgebenden 
Zeitpunkt vorangeht. 

(2) Der sich aus Abs. 1 ergebende Stichtag gilt 
auch für Neuveranlagungen und Nachveranla
gungen zur Vermögensteuer auf einen anderen 
Zeitpunkt. Werden nach dem im Abs. 1 bezeich
neten Zeitpunkt Schuldverschreibungen und bei 
Neugründung von Kapitalgesellschaften und Ka
pitalanlagefonds Anteile ausgegeben, so ist für 
deren Bewertung bei Neuveranlagungen und 
Nachveranlagungen zur Vermögensteuer Stich
tag der der Ausgabe folgende 31. Dezember. 
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Gel t end e Be s tim mu n gen: 

(3) Das Bundesministerium für Finanzen kann 
in den Fällen der Abs. 1 und 2 einen Stichtag 
bestimmen, der vom 31. Dezember abweicht." 

23. § 78: 

24. § 79 Abs. 2 Z. 6: 

,,6. Hypotheken und andere Forderungen oder 
Rechte, wenn sie durch inländischen Grundbesitz, 
durch inländische grundstücksgleiche Rechte oder 
durch Schiffe, die in ein inländisches Schiffs
register eihgetragen sind, unmittelbar oder mittel
bar gesichert sind. Ausgenommen sind Anleihen 
und Forderungen, über die Teilschuldverschrei
bungen ausgegeben sind;". 

Vor g e 5 chi a gen e Fa 's s u n g: 

Findet nach dem gemäß Abs. 1 maßgebenden 
Stichtag bei einer Kapitalgesellschaft eine Kapital
erhöhung oder eine Kapitalherabsetzung statt 
oder werden neue Anteile an einem Kapital
anlagefonds ausgegeben, so ist bei Neuveranla
gungen und Nachveranlagungen zur Vermögen
steuer der der Ausgabe oder der Einziehung der 
Anteile folgende 31. Dezember Stichtag für die 
Bewertung aller Anteile und Genußscheine an 
dieser Kapitalgesellschaft oder an diesem Kapital
anlagefonds. " 

,,(4) Im Falle der Zusammenrechnung nach 
Abs. 1 oder Abs. 2 erhöhen sich die im § 69 
Z. 9, 12 und 13 angeführten Freibeträge auf den 
doppelten Betrag." 

,,6. Hypotheken und andere Forderungen oder 
Rechte, wenn sie durch inländischen Grundbesitz, 
durch inländische grundstücksgleiche Rechte oder 
durch Schiffe, die in ein inländisches Schiffs
register eingetragen sind, unmittelbar oder 
mittelbar gesichert sind. Ausgenommen sind An
leihen und Forderungen, über die Teilschuld
verschreibungen ausgegeben sind, sowie Pfand
briefe;". 

Artikel 11 

1. § 1 lit. a: 

"a) beim land-und forstwirtschaftlichen Ver
mögen und bei den Betriebsgrundstücken, 

. die losgelöst von ihrer Zugehörigkeit zu 
einem Betriebsvermögen einen land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb bilden würden 
(§ 60 Abs. 1 Z. 2 des Bewertungsgesetzes 
1955), zum 1. Jänner 1970,". 

2. § 2 Abs. 1 erster Satz: 

"Die gemäß § 1 lit. a festgestellten Einheits
werte werden erst mit 1. Jänner 1971, die gemäß 
§ 1 lit. b festgestellten Einheitswerte werden erst 
mit 1. Jänner 1974 wirksam." 

3. § 3: 

,,§3 

Soweit bei der Bewertung von land- und forst
wirtschaftlichen Betrieben der Wert der Wohn
gebäude nach den Vorschriften über die Bewer
tung der bebauten Grundstücke zu ermitteln ist 
(§ 33 des Bewertungsgesetzes 1955 in der Fassung 

"a) beim land- und forstwirtschaftlichen Ver
mögen und bei den Betriebsgrundstücken, die 
losgelöst von ihrer Zugehörigkeit zu einem Be
triebsvermögen einen land- und forstwirtschaft
lichen Betrieb bilden würden (§ 60 Abs. 1 Z. 2 
des Bewertungsgesetzes 1955), zum 1. Jänner 
1973,". 

"Die gemäß § 1 lit. a und b festgestellten 
Einheitswerte werden erst mit 1. Jänner 1974 
wirksam." 
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Geltende Bestimmungen: 

der Bewertungsgesetz-Novelle 1965, BGBl. 
Nr. 181, §§ 46 Abs. 5 und 49 Abs. 4 des 
Bewertungsgesetzes 1955), sind bei der Haupt
feststellung der Einheitswerte gemäß § 1 lit. a 
die für die Bewertung der bebauten Grundstücke 
-derzeit noch maßgebenden Wertverhältnisse vom 
1. Jänner 1963 zugrunde zu legen." 

Vor g e's eh la ,g e n e Fa s s u n g: 
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